
sentliche Stärke des Föderalismus, die
Vielfalt politischer Lösungen, garantiert
auch ein Höchstmaß an politischer Frei-
heit und politischer Kontrollmöglichkei-
ten für den Bürger. Mit Blick auf den ho-
hen Reformbedarf, vor allem um Wachs-
tum und Beschäftigung deutlich zu stei-
gern und um die Sozialsysteme zukunfts-
fähig zu machen, müssen politische Ent-
scheidungen konsequent, schnell und für
die Bürger nachvollziehbar getroffen
werden.

Grundlegende Zielsetzungen 
und Prinzipien
Maßstäbe für die Reformüberlegungen
sind vor allem der Bürger und seine Mög-
lichkeiten, Politik zu gestalten. Der
Schutz der demokratischen Rechte des
Bürgers und der kleinen Einheiten im
Staat garantiert die Effizienz und Legiti-
mität von Staatshandeln. In enger Verbin-
dung hiermit ist eine wirksame Machtbe-
grenzung durch vertikale Gewaltentei-
lung zu gestalten.

Politische Entscheidungen werden aus
der Sicht des Bürgers ohne klare Zuord-
nung von Verantwortung und damit für
ihn weitgehend anonym getroffen. Seine
Erwartungen an den Staat, dass er ge-
währleistet, sichert und hilft, werden
nicht erfüllt, solange die Entscheidungs-
abläufe hochkomplex und undurch-
schaubar sind und bürgerferne Bürokra-
tien und Gremien Politik betreiben, deren
demokratische Legitimation dem Bürger
zumindest fragwürdig erscheint. Hinzu
kommt, dass Reformmaßnahmen heute

Die Konrad-Adenauer-Stiftung legt unter
dem Titel „Mehr Effizienz und Transpa-
renz im föderalen Staat“ ein Reformkon-
zept vor (Arbeitspapier Nr. 118/2003),
das von einer Arbeitsgruppe ausgearbei-
tet wurde, der Fachleute aus Wissen-
schaft, Politik und Verbänden angehör-
ten. Neben den Ergebnissen mehrerer
Veranstaltungen und Publikationen im
Rahmen des Projektes Föderalismusre-
form der Konrad-Adenauer-Stiftung flos-
sen in das Konzept Reformvorschläge be-
ziehungsweise Reformelemente und Re-
forminitiativen aus Wissenschaft und Po-
litik ein, die in den letzten Jahren die Dis-
kussion maßgeblich befruchtet haben.
Das Papier verfolgt den Grundgedanken
eines bürgernahen Bundesstaates, der die
demokratischen Rechte des Bürgers und
der kleinen Einheiten in möglichst hohem
Maße schützt.

Kriterien der angestrebten Reform
Der Föderalismus bietet in Verbindung
mit dem Subsidiaritätsprinzip die besten
Voraussetzungen für einen bürgernahen
Staat. Jedoch können nur transparente
politische Strukturen und Entschei-
dungsprozesse diesem Ziel gerecht wer-
den. Zugleich muss die Föderalismusre-
form dem Subsidiaritätsprinzip uneinge-
schränkte Geltung verschaffen. Wenn po-
litische Aufgaben und politische Verant-
wortung möglichst nahe am Bürger ange-
siedelt sind, also den kleinst möglichen
Einheiten übertragen werden, dann ist
auch vom Bürger zu erwarten, dass er
Verantwortung wahrnimmt. Eine we-
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häufig wirkungslos sind, weil Kompro-
misse auf der Grundlage des kleinsten ge-
meinsamen Nenners gesucht werden
müssen. Politisches Handeln folgt dann
vorrangig den Kriterien des politisch
Machbaren, die sich aus der Sachlogik be-
stimmter Entscheidungen ergeben. Sol-
ches Handeln möchte nach Möglichkeit
Gleichheit im politischen Ergebnis errei-
chen. Effizienter ist jedoch politisches
Handeln, das sich vorrangig an der Chan-
cengleichheit und an den demokratischen
Rechten der Bürger und damit an den
kleinen Einheiten orientiert. Das eröffnet
eine Bandbreite unterschiedlicher Lösun-
gen.

Individualität und Solidarität
Die Machtbegrenzung durch vertikale
Gewaltenteilung ist jedoch nur dann
wirksam, wenn die Balance zwischen
Selbstständigkeit, Eigenverantwortlich-
keit und Bewahrung der Individualität
der Länder und ihrer Kommunen einer-
seits und solidarischer Mitverantwor-
tung für das Ganze andererseits gewähr-
leistet ist. Diese Balance ist verloren ge-
gangen. Indem der Solidaritätsgedanke
immer stärker betont wurde, sind zu-
gleich die Kompetenzen der Länder aus-
gehöhlt und die kommunale Selbstver-
waltung ausgezehrt worden. Die zuneh-
mende Politikverflechtung hat dazu ge-
führt, dass die Macht des Bundes poli-
tisch wie rechtlich immer stärker gewach-
sen ist und im Gegenzug die Länder, vor
allem die Landesparlamente, an Einfluss
verloren haben. Die Absprachen der Exe-
kutiven in Bund und Ländern, die ihren
Niederschlag in einer Vielzahl von inter-
gouvernementalen Gremien finden, füh-
ren zwar zu einvernehmlichen Lösungen,
aber gleichzeitig dazu, dass auch Politik-
bereiche bundeseinheitlich geregelt wer-
den, die eigentlich einer länder- und re-
gionalspezifischen Bearbeitung bedürf-
ten. Folglich sind die Staatsebenen grund-
legend zu entflechten. Das bedeutet, für

die Ausübung von Kompetenzen sind
eindeutige Maßstäbe anzulegen und Ver-
antwortlichkeiten klar zuzuordnen. Ent-
flechtung und eindeutige Aufgabenzu-
ordnung verschaffen dem Subsidiaritäts-
prinzip Geltung.

Eine föderale Ordnung ist nur dann
bürgernah und effizient zugleich, wenn
sie den Wert gesamtstaatlicher Einheit
mit regional bedingter wirtschaftlicher,
sozialer und kultureller Verschiedenheit
verbindet. Wettbewerb und Solidarität
ergänzen sich in einem effizienten födera-
len Staat. Das heißt auch, Vielfalt muss als
Chance für Freiheit und Wohlstand
wiedergewonnen werden.

Verantwortung , Finanzierung 
und Durchführung
Das Konnexitätsprinzip, also die Ver-
knüpfung von Regelungs-, Durchfüh-
rungs- und Finanzierungsverantwor-
tung, ist konsequent umzusetzen. Wer
eine Aufgabe zuweist, hat auch für deren
Finanzierung zu sorgen. Nur wenn die
Durchführungs- und die Finanzierungs-
verantwortung in einer Hand liegen,
kann auch die Macht der Regelungsin-
stanz begrenzt werden. Die konsequente
Befolgung dieses Konnexitätsprinzipes
stärkt zusammen mit der Rückverlage-
rung von Gesetzgebungskompetenzen
die Stellung der Länder und leistet einen
Beitrag dazu, dass die Kommunen wieder
in die Lage versetzt werden, ihre Aufga-
ben eigenverantwortlich wahrzunehmen.

Die angestrebte Neuordnung der Auf-
gabenverteilung soll auch dazu bei-
tragen, politische Entscheidungsprozesse
zu entlasten. Die Reformüberlegungen
schließen also eine substanzielle Staats-
aufgabenkritik, eine Optimierung der
Aufgabenerfüllung und eine eindeutige
Zuordnung der Staatsaufgaben auf die je-
weils sachnächste Ebene ein. In diese
Überlegungen ist auch der Sozialstaat
einzubeziehen. Der „soziale Bundes-
staat“ im Sinn von Artikel 20 Absatz 1
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Grundgesetz erfordert die Beachtung von
Interdependenzen und den Aufbau neuer
föderaler Lösungsstrategien mit der Kon-
sequenz, dass sich der Staat auf die not-
wendigen Aufgaben konzentriert.

Eine Reform der föderalen Ordnung in
Deutschland ist auch im Licht der Ent-
wicklung in der Europäischen Union zu
sehen. Die in der Europäischen Union
ebenfalls wachsende Politikverflechtung
wirkt in unterschiedlichem Ausmaß in
die einzelnen Politikfelder hinein. Das
Reformkonzept der Konrad-Adenauer-
Stiftung kann dazu beitragen, dass
Deutschland Motor wird für eine klare
Kompetenzordnung auch für das Ver-
hältnis der Europäischen Union zu ihren
Mitgliedsstaaten.

Konkrete Reformmaßnahmen 
und Reformschritte
Die vorgeschlagenen Reformmaßnah-
men sind leichter in mehreren Schritten
durchzuführen. Die dringend kurzfristig
erforderlichen Reformmaßnahmen be-
treffen die Kompetenzordnung und die
Finanzverfassung gleichermaßen.

Auszugehen ist von einer strikteren
Fassung der „Bedürfnisklausel“, um die
Ausübung der Bundeskompetenz zu be-
grenzen. Artikel 72 Absatz 2 Grundgesetz
ist so zu reformieren, dass Bundesgesetze
im Bereich der konkurrierenden Gesetz-
gebung auf die Regelungen beschränkt
werden, die zur Erreichung der „Herstel-
lung gleichwertiger Lebensverhältnisse“
und zur „Wahrung der Rechts- und Wirt-
schaftseinheit im gesamtstaatlichen Inte-
resse“ unabdingbar sind. Das Grundge-
setz lässt nach einem Urteil des 2. Senats
des Bundesverfassungsgerichts vom 24.
Oktober 2002 prinzipiell auf allen Gebie-
ten der konkurrierenden Gesetzgebung
nach Artikel 74 Grundgesetz und der
Rahmengesetzgebung nach Artikel 75
Grundgesetz eine Rechtsvielfalt zu.

Parallel hierzu ist die Bundesgesetz-
gebung effektiv zu kontrollieren und eine

Öffnungsklausel zugunsten landesrecht-
licher Abweichungen im Bereich der
konkurrierenden Gesetzgebung zu ge-
währen. Eine effektive Kontrolle der
Bundesgesetzgebung ist dann gegeben,
wenn der Bundesgesetzgeber jede Kom-
petenzwahrnehmung eingehend unter
den Aspekten des Artikel 72 Absatz 2
Grundgesetz begründen muss. Es ist auch
zu empfehlen, dass die Länder in ihren
Verfassungen ihren Landesparlamenten
das Recht einräumen, zur Begründung ei-
ner Kompetenzwahrnehmung des Bun-
des Stellung zu nehmen. Die Öffnungs-
kausel zugunsten landesrechtlicher Ab-
weichungen realisiert eine Deregulierung
in der Gesetzgebung. Mit der Möglich-
keit, eine bundesgesetzliche Regelung
durch Landesrecht zu ersetzen bezie-
hungsweise zu ergänzen, wird den Län-
dern im Bereich der konkurrierenden Ge-
setzgebung eine gewisse Vorrangstellung
eingeräumt. Gegen diese indirekte Ent-
flechtung durch eine Vorranggesetzge-
bung der Länder wird eingewendet, dass
die Überprüfung landesrechtlicher Ver-
fahren und Regelungen durch den
Bundestag und den Bundesrat zu Proble-
men in der gesetzgeberischen Praxis, zu
zeitaufwendigen Einspruchsverfahren
und zu hoher Regelungsvielfalt führe.
Aber diese Nachteile sind in Kauf zu neh-
men, da nach den Erfahrungen in anderen
föderalen Staaten nicht alle Gliedstaaten
landesrechtliche Gestaltungsmöglichkei-
ten ausschöpfen werden. Außerdem sieht
das Reformkonzept den schrittweisen
Abbau der konkurrierenden Gesetz-
gebung beziehungsweise deren Erset-
zung durch eine Grundsatzgesetzgebung
neuer Art und die starke Einschränkung
zustimmungspflichtiger Gesetze vor.

Gesetze reduzieren
In mehreren Schritten ist neben der kon-
kurrierenden Gesetzgebung auch die
Rahmengesetzgebung nach Artikel 75
Grundgesetz im Sinn der Reformabsich-
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ten zunächst mit dem Ziel umzugestalten,
die Zahl der zustimmungspflichtigen Ge-
setze radikal einzuschränken und die
Kompetenzordnung durch klare Aufga-
benzuweisung transparent zu machen.
Diesem Anliegen dienen auch die grund-
sätzliche Zuordnung der Verwaltungs-
kompetenzen und die Umgestaltung be-
ziehungsweise Streichung der Gemein-
schaftsaufgaben. Gegenstände der kon-
kurrierenden Gesetzgebung sind dabei
entweder in die ausschließliche Kompe-
tenz des Bundes oder in diejenige der
Länder zu überführen. Da zunehmend
Kompetenzen von der nationalen auf die
europäische Ebene verlagert werden,
muss dem Bund in den Bereichen die aus-
schließliche Kompetenz eingeräumt wer-
den, die nicht von den Ländern effektiver
ausgefüllt werden können. Außerdem
sind der ausschließlichen Gesetzgebung
des Bundes zum Beispiel die Staatshaf-
tung in seinem Bereich (Artikel 74 Absatz
1 Nummer 25) und das Melde- und Aus-
weiswesen hinzuzufügen. Die Länder
sollten zum Beispiel die alleinige Zustän-
digkeit in der gesamten Bildungs- und
Hochschulpolitik einschließlich des bis-
lang als Gemeinschaftsaufgabe geregel-
ten Hochschulbaus innehaben. Außer-
dem bietet sich die Übertragung des Ver-
eins- und Versammlungsrechtes, des Bo-
denrechtes, des Wohnungswesens oder
der Arbeitsvermittlung an. Die gegen-
wärtig praktizierte Rahmengesetzge-
bung nach Artikel 75 Grundgesetz er-
möglicht es dem Bund, den Umfang und
die Reichweite der jeweiligen Gesetzes-
materie zu bestimmen. An die Stelle die-
ser Rahmengesetzgebung sollte eine
Grundsatzgesetzgebung neuer Art – in
Analogie zur Richtliniengesetzgebung
der Europäischen Union – treten, welche
die Befugnisse des Bundes auf die Auf-
stellung allgemeiner, leitender Grund-
sätze begrenzt. Die bislang in der Rah-
mengesetzgebung behandelten Materien
(allgemeine Grundsätze des Hochschul-

wesens, Naturschutz und Landschafts-
pflege) sind in die alleinige Gesetzge-
bungskompetenz der Länder zu überfüh-
ren oder der Grundsatzgesetzgebung
neuer Art zu unterstellen. Auch einige
Materien der konkurrierenden Gesetzge-
bung können bereits in den ersten Re-
formschritten in diese Grundsatzgesetz-
gebung übergeleitet werden: zum Bei-
spiel die Förderung der wissenschaft-
lichen Forschung, die Regelung des Nota-
riatswesens und des Personenstandswe-
sens oder die Besoldung und Versorgung
der Angehörigen des öffentlichen Diens-
tes.

Die grundsätzliche Zuordnung der
Verwaltungskompetenzen an die Länder
ist im Sinne einer bundesstaatsfreund-
lichen Klarstellung in Artikel 84 und 85
Grundgesetz so zu korrigieren, dass über-
zogene Reglementierungen seitens des
Bundes im Verwaltungsverfahren der
Länder aufgehoben werden. Vor allem
aber ist der Einfluss der Bürokratie des
Bundes, der unzähligen Bund-Länder-
Kommissionen und der so genannten
Fachbrüderschaften zu beschneiden. Ge-
rade diese Einrichtungen sind große Re-
formhindernisse. Die schätzungsweise
rund 1000 Bund-Länder-Gremien tragen
in erheblichem Maß zur Politikverflech-
tung bei.

Gemeinschaftsaufgaben 
umgestalten
Die Gemeinschaftsaufgaben nach Artikel
91a und 91b Grundgesetz sind grundle-
gend umzugestalten beziehungsweise
vollständig oder teilweise zu streichen.
Die gemeinsame Rahmenplanung für die
drei Gemeinschaftsaufgaben nach Artikel
91a Grundgesetz höhlen durch die rigide
Ausgestaltung des Bundes die Autono-
mie und Eigenständigkeit der Länder aus.
Der Bund gewinnt hierdurch und durch
seine finanzielle Beteiligung Einfluss auf
Aufgaben, die originär Länderangelegen-
heiten sind. Außerdem stellt die gemein-
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same Planung ein relativ kompliziertes
und wenig effizientes Verfahren dar. Da
der Abstimmungsprozess zwischen den
beteiligten Fachministerien erfolgt, wer-
den auch die Rechte des Parlamentes ein-
geschränkt, Ausgabenentscheidungen zu
treffen. Die Gemeinschaftsaufgaben ver-
schärfen zudem die im deutschen Föde-
ralismus bestehende Tendenz, die Ver-
antwortlichkeiten zwischen den Gebiets-
körperschaften zu verwischen.

Finanzordnung entflechten
Analog zu den Gesetzgebungskompeten-
zen ist die Finanzordnung zu entflechten
und transparent zu gestalten: Gesetzge-
bungskompetenzen und Finanzierungs-
verantwortung sind zusammenzuführen,
die Mischfinanzierungen abzubauen, die
Bundesergänzungszuweisungen zu re-
duzieren und die Anomalien des hori-
zontalen Finanzausgleichs abzubauen.

Die Besteuerung bleibt grundsätzlich
Bundesrecht. Aber die Länder und Kom-
munen benötigen einen gewissen Grad an
Steuerautonomie, das heißt das Recht,
selbstständig Steuern zur Erfüllung ihrer
eigenen Aufgaben zu erheben. Ziel dieser
Reformmaßnahmen ist es, die Steuerau-
tonomie der Länder und Kommunen wie-
derherzustellen. Gleichzeitig sollen bei
Wahrung des Solidaritätsprinzipes An-
reize für ein eigenverantwortliches Ver-
halten der Länder und damit auch für ei-
nen Wettbewerb um die bestmöglichen
politischen Lösungen geboten werden.

Ein wesentlicher Kritikpunkt an der Fi-
nanzordnung betrifft die Steuervertei-
lung nach Artikel 106 Grundgesetz, also
die Regelungen des Zuflusses der Steuern
an die Gebietskörperschaften. In einem
föderalen System ist ein Verbundsystem
oder ein Trennsystem oder eine Kombi-
nation aus beidem denkbar. Zwar hat sich
ursprünglich das Grundgesetz für ein
Trennsystem entschieden, aber im Zuge
der großen Steuerreform 1969 wurde für
die ergiebigsten Steuern – Einkommen-

steuer, Körperschaftsteuer und Umsatz-
steuer – ein Verbundsystem festgelegt.
Die Rückkehr zum Trennsystem wäre die
konsequente Lösung, um die Finanzaus-
stattung von Ländern und Kommunen
auf eine gesicherte Grundlage zu stellen
und diese Gebietskörperschaften vor
Steuereinbrüchen zu schützen. Als Alter-
nativen bleiben neben der Rückholung
der Länderkompetenzen bei Grund-
steuer, Grunderwerbsteuer sowie Erb-
schaft- und Schenkungsteuer die Schaf-
fung von Zuschlagsrechten der Länder
und Kommunen bei bestehenden Steuern
oder eigene Steuerquellen. Welche
Schritte zu mehr Steuerautonomie der
Länder und Kommunen auch eingeleitet
werden, vorab müssen die Bemessungs-
grundlagen erweitert, die Steuersätze –
Eingangs- und Spitzensteuersatz – ge-
senkt und das Steuersystem insgesamt ra-
dikal vereinfacht werden. Die Gesamt-
steuerbelastung darf durch Reformmaß-
nahmen auf keinen Fall steigen.

Rechtfertigung statt Ausgleich
Die Länder und Kommunen können
durch eigene Steuerquellen beziehungs-
weise Zuschlagsrechte ihre jeweiligen po-
litischen Prioritäten und Ziele zur Gel-
tung bringen. Der unterschiedliche Fi-
nanzbedarf der Länder wird dann zwar
zu unterschiedlich hoher Steuerbelastung
der Bürger und Unternehmen führen,
aber die Länder müssen dann auch Mehr-
belastungen rechtfertigen. Das hat positiv
zur Folge, dass die Länder eine ausgaben-
intensive Haushaltspolitik in stärkerem
Maße zu erklären haben, als dies gegen-
wärtig der Fall ist, wo fehlende Einnah-
men großenteils durch horizontale Trans-
fers ausgeglichen werden.

Die Mischfinanzierungen, die maß-
geblich mitverantwortlich für die Politik-
verflechtung und für die Verwischung
von Verantwortlichkeiten sind, müssen
abgebaut werden. Sie bieten teilweise
keine Anreize für effizientes und eigen-
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verantwortliches Verhalten der Länder.
Die Mischfinanzierungen betreffen neben
den Gemeinschaftsaufgaben die Bundes-
auftragsverwaltung, die Geldleistungs-
gesetze, die Investitionshilfen des Bun-
des, die Sozialversicherungszuschüsse
und im weiteren Sinn auch die zweckge-
bundenen Zuweisungen für den öffent-
lichen Personennahverkehr.

Die Bundesergänzungszuweisungen
sind zu reduzieren und die damit ver-
bundene, unverhältnismäßig hohe Nivel-
lierung der Finanzkraft der Länder ist ab-
zumildern. Dabei ist für eine Übergangs-
zeit die besondere Situation der neuen
Länder zu berücksichtigen. Dieser Re-
formschritt beinhaltet, die Kriterien für
die Inanspruchnahme von Bundesergän-
zungszuweisungen zu schärfen und res-
triktiver zu fassen. Eine solche Reform-
maßnahme eröffnet positive Anreize.

Abzubauen sind auch die Anomalien
des horizontalen Finanzausgleiches.
Ohne eine grundlegende Reform der Fi-
nanzausgleichssysteme sind Elemente ei-
nes solidarischen Wettbewerbsföderalis-
mus und die Kriterien des Reformkon-
zepts nicht zu realisieren. Auch der neue
Länderfinanzausgleich ist weiterhin äu-
ßerst komplex, undurchschaubar und
ohne positive Anreizwirkungen. Er bietet
weiterhin kaum Anreize für die Länder
zur Pflege und Ausschöpfung ihrer Steu-
erquellen und spiegelt zudem die finan-
zielle Abhängigkeit der Länder vom Bund.

Zur Umsetzung der grundlegenden
Zielsetzungen des Reformkonzeptes sind
zusätzliche Reformschritte erforderlich,

die einerseits die Kompetenzen von Bund
und Ländern weiter stärken und die Ge-
setzgebungsverfahren in den Bereichen
vereinfachen, in denen ein Zusammen-
wirken der beiden Gebietskörperschaften
unabdingbar ist, und andererseits durch
die Einführung eines Steuertrennsystems
die Steuerverteilung grundlegend ent-
flechten. 

Durch Reform 
zu mehr Verantwortung
Der Grundgedanke dieser Reformschritte
beinhaltet einerseits die Vereinfachung
der Bund-Länder-Beziehungen im Ge-
setzgebungsverfahren. Neben die aus-
schließlichen Gesetzgebungskompeten-
zen von Bund und Ländern tritt an die
Stelle der bisherigen konkurrierenden
Gesetzgebung, der Rahmengesetzge-
bung und der Grundsatzgesetzgebung
eine Grundsatzgesetzgebung neuer Art,
in der alle Gesetzgebungsfunktionen im
Zusammenwirken von Bund und Län-
dern wahrgenommen werden. Anderer-
seits sind die Steuerertragshoheit und die
Steuergesetzgebungskompetenz im Sinn
einer horizontalen Aufteilung von Ver-
antwortlichkeiten und Einnahmehohei-
ten vollständig zu entflechten; das heißt
die Rückkehr zu einem Trennsystem.

Dieses Reformkonzept appelliert an
die Politik, den Weg zu grundlegenden
Reformen zu ebnen. Es wendet sich zu-
gleich an die Bürger und möchte ihnen
die Stärken des Föderalismus nahe legen
und sie zu verantwortungsvollem politi-
schen Handeln ermutigen.
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„Ein Element des Zufälligen und Vorläufigen wohnt geradezu zwangsläufig all die-
sen Vermittlungsbeschlüssen inne. [Aber] das Vermittlungsergebnis unterstreicht
die Notwendigkeit, endlich zur föderalen Ordnung als dem Kern der Misere vor-
zudringen. Erst wenn es gelingt, Zuständigkeiten der verschiedenen staatlichen
Ebenen zu trennen und ihnen eigene Finanzierungsquellen zuzuweisen, werden
Gesetze entstehen, hinter denen sich keine Regierung mehr verstecken kann.“

Heike Göbel am 16. Dezember 2003 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
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